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Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt- und Finanzausschuss 08.12.2022 zur Kenntnis 

Stadtverordnetenversammlung der 
Kreisstadt Erbach 15.12.2022 zur Kenntnis 

 
Genehmigungsverfügung des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 16.11.2022 
zum 1. Nachtragshaushalt der Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022 
 
Begründung: 
Die o. g. Genehmigungsverfügung vom 16.11.2022 wurde dem Magistrat mit Mag-Info 
2022/007 vom 17.11.2022 zur Kenntnis gegeben. 
 
Das Regierungspräsidium Darmstadt genehmigt die am 13.10.2022 von der Stadtverordneten-
versammlung beschlossene erste Nachtragssatzung der Kreisstadt Erbach für das Haushalts-
jahr 2022. In der Verfügung verweist das Regierungspräsidium bezüglich der städtischen 
Haushaltssituation auf seine unverändert gültigen haushaltswirtschaftlichen Feststellungen und 
Anmerkungen in seiner Genehmigung vom 27.06.2022, zum ursprünglichen Haushalt der 
Kreisstadt Erbach für das Haushaltsjahr 2022. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung der Genehmigung ist am 18.11.2022 erfolgt. Ein Nachweis 
über die Bekanntmachung wurde dem Regierungspräsidium Darmstadt vorgelegt. 
 
Gem. § 50 Abs. 3 HGO ist die Verfügung der Stadtverordnetenversammlung in geeigneter 
Weise bekanntzugeben. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die als Anlage beigefügte Genehmigungsverfügung des RP Darmstadt vom 
16.11.2022 zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2022 wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
Dr. Peter Traub 
Bürgermeister 
 
Anlage(n): 

(1) ERB_Genehmigung-RP_1.Nachtrag-2022_20221116 
  

Finanzielle Auswirkungen: 
           ja ☒                 nein ☐ 

Pflichtaufgabe: 
         ja ☒       nein ☐ 

Stelle im Stellenplan 
vorhanden: 
     ja ☐     nein ☐ 

 




